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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 beabsichtigt die Gemeinde Dalldorf, die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Baugebietes für die wei-

tere wohnbauliche Entwicklung im Gemeindegebiet zu schaffen. Zudem ist die Errichtung 

eines neuen Feuerwehrgerätehauses geplant. 

In direkter Nachbarschaft der in Aussicht genommenen Fläche östlich der Hauptstraße und 

nördlich der Bebauung in der Straße Schün-Rieden liegt Wohnbebauung. Östlich verläuft 

die Schienenstrecke 1150 zwischen Lauenburg (Elbe) und Büchen sowie der Lübeck-Elbe-

Kanal. 

Mit der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind die zu erwartenden schall-

schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens zu beurteilen und mögliche Konflikte dar-

zustellen. Auf Ebene der Bauleitplanung sind grundsätzlich folgende Aufgaben zu bearbei-

ten: 

 Schutz der Nachbarschaft vor Geräuschimmissionen aus dem Betrieb der Feuerwehr;  

 Schutz der Nachbarschaft vor Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen durch den B-Plan-

induzierten Zusatzverkehr; 

 Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslärm (Schienenverkehrslärm). 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-

hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 [6] zur DIN 18005 „Schallschutz im Städte-

bau“ [5], wobei zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unterschieden wird. Ande-

rerseits kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an 

den Kriterien der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“ [2]) orientieren. 

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen sind gemäß Ab-

schnitt 7.6 der DIN 18005 gemäß TA Lärm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 zu berechnen. 

Die Freiwillige Feuerwehr als Anlage für soziale Zwecke ist nach Nummer 1 Absatz 2 Buch-

stabe h vom Geltungsbereich der TA Lärm zwar explizit ausgeschlossen, in Ermangelung 

einer anderen geeigneten Berechnungsgrundlage wird die TA Lärm jedoch als antizipiertes 

Sachverständigengutachten herangezogenen. 

In den Bebauungsplan sind gegebenenfalls Festsetzungen aufzunehmen, die dem Schutz 

der innerhalb des Plangeltungsbereiches geplanten baulichen Nutzungen dienen. Die vor-

liegende Untersuchung enthält die in diesem Zusammenhang erforderlichen Aussagen. 

2. Örtliche Situation 

Der Plangeltungsbereich wird im Westen durch die Hauptstraße begrenzt und erschlossen. 

In direkter Nachbarschaft liegt Wohnbebauung. Östlich verläuft die Schienenstrecke 1150 

zwischen Lauenburg (Elbe) und Büchen sowie der Lübeck-Elbe-Kanal. 



Seite 4 

Proj.Nr.: 23186.00 

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde 

Dalldorf, Stand 3. Juli 2024 

 

23186.00 bericht.docx 3. Juli 2024 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 3. Juli 2024 

Für den Südwesten des Plangeltungsbereiches ist für den Neubau des Feuerwehrgerä-

tehauses die Ausweisung als Gemeinbedarfsfläche vorgesehen. Für die Gemeinbedarfs-

fläche wird aufgrund der geplanten Nutzung ein immissionsschutzrechtlicher Schutzan-

spruch vergleichbar dem eines Gewerbegebietes zugrunde gelegt. Die übrigen Grundstü-

cke werden als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

Die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung liegt in folgenden Bereichen: 

 Wohnbebauung nördlich der Straße Schün-Rieden (Immissionsort IO 01): Gemäß dem 

Bebauungsplan Nr. 3 ist dieser Bereich als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewie-

sen. 

 Wohnbebauung beidseitig der Hauptstraße (Immissionsorte IO 02 bis IO 04): Ein 

rechtskräftiger Bebauungsplan für die Bereiche liegt nicht vor. Im Flächennutzungsplan 

der Gemeinde Dalldorf werden die Bereiche rund um die Sportanlage als gemischte 

Bauflächen dargestellt. Der tatsächlichen Nutzung entsprechend wird in Bezug auf den 

immissionsschutzrechtlichen Schutzanspruch von dem vergleichbar eines allgemeinen 

Wohngebietes (WA) ausgegangen. 

Tabelle 1: Immissionsorte 

 

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind den Lageplänen der Anlage A 1 zu entnehmen. 

3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1. Schalltechnische Anforderungen in der Bauleitplanung 

3.1.1. Allgemeines 

Die Berücksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der DIN 

18005 [5] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [6] unter Beachtung folgender Gesichtspunkte: 

 Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes 

zu berücksichtigen. 

 Nach § 50 BImSchG ist die Flächenzuordnung so vorzunehmen, dass schädliche Um-

welteinwirkungen unter anderem auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-

nen dienenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Sp 1 2 3 4

Ze
Immissions-

orte
Adresse Einstufung

Anzahl der 
Geschosse

1 IO 01 Schün-Rieden 7 WA 2
2 IO 02 Hauptstraße 28 WA 2
2 IO 02 Hauptstraße 28 WA 2
3 IO 03 Hauptstraße 26 WA 2
4 IO 04 Hauptstraße 25 WA 2
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Die Orientierungswerte nach [6] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau er-

wünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach 

oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann. 

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005 in diesem Zusammenhang ausgeführt: „In vor-

belasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-

wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im 

Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewi-

chen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch 

andere geeignete Maßnahmen (z.B. durch geeignete Gebäudeanordnung und Grundriss-

gestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen (insbesondere für Schlafräume) vorgesehen 

und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 

Über den Abwägungsspielraum gibt es keine Regelungen. Zur Beurteilung des Verkehrs-

lärms kann man hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BIm-

SchV [2] heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass die 16. BImSchV recht-

lich insoweit nicht strittig ist. 

In Bezug auf die Beurteilung der Schutzbedürftigkeit von Außenwohnbereichen sollte nach 

einem Austausch mit dem Innenministerium Schleswig-Holstein angestrebt werden, befes-

tigte Außenwohnbereiche bei Überschreitungen der jeweiligen Orientierungswerte tags ge-

schlossen auszuführen. Im Einzelfall kann jedoch geprüft und abgewogen werden, ob diese 

Forderung angemessen ist, insbesondere wenn für die betroffenen Wohnungen noch an-

dere Außenwohnbereiche auf lärmabgewandten Seiten vorhanden bzw. möglich sind. 

Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 [6] 

Nutzungsart 

Orientierungswert nach [6] 

Verkehr a) Anlagen b) 

tags nachts tags nachts 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wo-
chenendhausgebiete, Ferienhausgebiete und Campingplatzge-
biete 

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55 55 

besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

Dorfgebiete (MD), dörfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete 
(MI) und urbane Gebiete (MU) 60 50 60 45 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für den Gemeinbe-
darf, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart c) 45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

Industriegebiete (GI) d) — — — — 
a) gilt für Verkehrslärm; 
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen 
c) für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben 
d) für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden 
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Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-

dustrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 wegen der un-

terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen 

jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

Für die im Rahmen dieser Untersuchung zu betrachtenden Nutzungsarten legt Beiblatt 1 

zur DIN 18005 die in Tabelle 2 zusammengefassten Orientierungswerte für Beurteilungs-

pegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm fest. Beurteilungszeiträume sind die 16 Stunden 

zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts. 

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV – Verkehrslärm-

schutzverordnung [2] 

Nr. Gebietsnutzung 

Immissionsgrenzwerte 

tags nachts 

dB(A) 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete und urbane Gebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 

 

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen sind gemäß Ab-

schnitt 7.6 der DIN 18005 gemäß TA Lärm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 zu berechnen. 

3.1.2. Möglichkeiten zur Vermeidung von Konflikten 

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nachbar-

schaft von gewerblicher Nutzung, Verkehrswegen und Wohnen die Belange des Schall-

schutzes betreffende Konflikte vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instru-

mente zur Verfügung.  

Von besonderer Bedeutung sind: 

 die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Maße schutzbedürftigen 

Nutzungen, 

 aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände und -wälle; 

 Emissionsbeschränkungen für Gewerbeflächen durch Festsetzung maximal zulässiger 

flächenbezogener immissionswirksamer Schallleistungspegel als Emissionskontingen-

tierung „nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen 

und Eigenschaften“ im Sinne von § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO sowie eines ent-

sprechenden Nachweisverfahrens, 

 Maßnahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukörpern derart, dass 

dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume zu den lärmabgewandten 

Gebäudeseiten hin orientiert werden, 
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 Vorzugsweise Anordnung der Außenwohnbereiche im Schutz der Gebäude, 

 ersatzweise passiver Schallschutz an den Gebäuden durch Festsetzung von maßgeb-

lichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau [7], [8]. 

Nicht Gegenstand von Festsetzungen im Bebauungsplan sind – unter Beachtung des Ge-

botes der planerischen Zurückhaltung – Regelungen im Detail, wenn zum Schutz der Nach-

barschaft vor Lärmeinwirkungen erforderliche konkrete Maßnahmen in Form von Auflagen 

im Baugenehmigungsverfahren durchsetzbar sind. 

3.2. Gewerbelärm 

Nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG [1] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so 

zu errichten und zu betreiben, dass 

 schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem 

Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind, und 

 nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umwelt-

einwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BIm-

SchG) ist nach TA Lärm „ ... sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung1 am maßgeblichen 

Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreitet.“ Die Immissionsrichtwerte sind 

in der Tabelle 4 aufgeführt.  

Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den 

Festlegungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flä-

chen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine Fest-

setzungen bestehen, sind nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu be-

urteilen.  

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beschreiben Außenwerte, die in 0,5 m Abstand vor 

der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzwür-

digen Raumes einzuhalten sind. 

Es gelten die in Tabelle 5 aufgeführten Beurteilungszeiten. Die erhöhte Störwirkung von 

Geräuschen in den Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit wird für Einwirkungsorte in 

allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten sowie in Kurgebieten und 

bei Krankenhäusern und Pflegeanstalten durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zum Mitte-

lungspegel berücksichtigt, soweit dies zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 

Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht ver-

sagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den 

 
1 Die Gesamtbelastung wird gemäß TA Lärm als Summe aus Vor- und Zusatzbelastung definiert. Die Vorbelastung ist nach 

Nummer 2.4 TA Lärm „die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die diese Technische 

Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage.“ Letzterer stellt die Zusatzbelastung dar.“ 
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Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von 

der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach 

Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet („Rele-

vanzkriterium“). 

Unbeschadet der Regelung im vorhergehenden Absatz soll für die zu beurteilende Anlage 

die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 

aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt 

ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 

Tabelle 4: Immissionsrichtwerte (IRW) nach Nummer 6 TA Lärm [4] 

Bauliche 
Nutzung 

Üblicher Betrieb Seltene Ereignisse (a) 

Beurteilungspe-
gel 

Kurzzeitige Ge-
räuschspitzen 

Beurteilungspe-
gel 

Kurzzeitige Ge-
räuschspitzen 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 95 70 70 55 95 70 

Urbane Gebiete (MU) 63 45 93 65 70 55 90 65 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 
(MK/MD/MI) 60 45 90 65 70 55 90 65 

Allgemeine Wohngebiete und 
Kleinsiedlungsgebiete 
(WA/KS) 

55 40 85 60 70 55 90 65 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 80 55 70 55 90 65 

Kurgebiete, bei Krankenhäu-
sern und Pflegeanstalten (KU) 45 35 75 55 70 55 90 65 

(a) im Sinne von Nummer 7.2, TA Lärm „ ... an nicht mehr als an zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht 
an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden ...“ 

 

Tabelle 5: Beurteilungszeiten nach Nummer 6, TA Lärm [4] 

Beurteilungszeitraum 

werktags sonn- und feiertags 

Tag 
Nacht (a) 

Tag 
Nacht (a) 

gesamt Ruhezeit gesamt Ruhezeit 

6 bis 22 Uhr 
6 bis 7 Uhr 

20 bis 22 Uhr 

22 bis 6 Uhr 
(lauteste 
Stunde) 

6 bis 22 Uhr 

6 bis 9 Uhr 
13 bis 15 Uhr 
20 bis 22 Uhr 

22 bis 6 Uhr 
(lauteste 
Stunde) 

(a) Nummer 6.4, TA Lärm führt dazu aus: „Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, 
soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung 
des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbarschaft im 
Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.“ 

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand 

bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sollen entsprechend Nummer 7.4 der TA Lärm „ 

... durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, sofern 
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 sie den Beurteilungspegel der vorhandenen Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

 die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung [2] erstmals oder wei-

tergehend überschritten werden.“ 

Die Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen Straßen orientiert sich an 

der 16. BImSchV, in der die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) zugrunde ge-

legt wird. Die Beurteilungszeit nachts umfasst gemäß 16. BImSchV abweichend von der TA 

Lärm den vollen Nachtabschnitt von 8 Stunden (22 – 6 Uhr). 

4. Gewerbelärm 

4.1. Exemplarischer Betrieb im Plangeltungsbereich, Feuer-
wehrgerätehaus 

Im Plangeltungsbereich ist ein Feuerwehrgerätehaus geplant. Die Betriebsbeschreibung für 

den maßgeblichen Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr beschreibt einen mittleren Spitzentag 

gemäß TA Lärm. Im vorliegenden Fall ist dies ein Wochentag, an dem ein regulärer Dienst 

(Versammlung, Übung) in den Abendstunden stattfindet. Die entsprechenden Eingangsda-

ten basieren auf Angaben der Feuerwehr [23]. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

wurde für die Gebäudekubatur eine mittlere Gebäudehöhe von 6 m gewählt, da derzeit nur 

ein Funktionskonzept [22] vorliegt. 

Die Freiwillige Feuerwehr Dalldorf besitzt derzeit ein Löschgruppenfahrzeug. Das geplante 

Gerätehaus wird einen weiteren Stellplatz für ein zukünftiges Mannschaftstransportfahr-

zeug aufweisen. Die Stellplatzanzahl richtet sich nach der Anzahl der Sitzplätze in den Be-

triebsfahrzeugen. Daher werden westlich des Gerätehauses insgesamt etwa 20 Stellplätze 

(mindestens 16 Stellplätze sind erforderlich) zur Verfügung stehen. 

Einmal im Monat finden für die aktiven Mitglieder Versammlungen bzw. Übungen zwischen 

19.00 Uhr und 21.00 Uhr statt. An den Übungen nehmen 10-16 Personen teil. Überwiegend 

finden die Übungen nicht auf dem Betriebsgelände statt. In den Sommermonaten wird üb-

licherweise am Kanal oder außerhalb der Ortschaft geübt. Auf dem Hof verbleibt maximal 

eine Gruppe. Die Übungsleiter treffen sich bereits um 18.30 Uhr. 

Die geräuschvollen Vorgänge (Parkgeräusche und Kommunikation im Freien) bei einer ggf. 

vor Ort stattfindenden Übung finden dabei zwischen 19.00 und 21.00 Uhr statt. Zur sicheren 

Seite werden für den maßgebenden Spitzentag 15 Pkw-Anfahrten (entspricht einer 75 % 

Auslastung der Stellplatzanlage) im Tageszeitraum außerhalb der Ruhezeiten berücksich-

tigt. Diese verlassen vor 22.00 Uhr das Betriebsgrundstück. Im Rahmen der Übungen wird 

ein Einsatzfahrzeug aus der Halle auf die Übungsfläche westlich der Fahrzeughalle gefah-

ren. Ein weiteres Fahrzeug wird für die Übung am Kanal genutzt.  
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Weiterhin werden auf dem Hallenvorplatz Kommunikationsgeräusche durch Zurufe der 

Ausbilder und Gespräche unter den Teilnehmern berücksichtigt. Hierfür werden plausible 

Annahmen auf der sicheren Seite getroffen: 

 für 1 Ausbilder wird von gerufenen Anweisungen in etwa 5 Minuten je Stunde ausge-

gangen („Rufen normal“); 

 über die gesamte Ausbildungszeit werden durchgehend 50 % der anwesenden Teil-

nehmer sprechend zugrunde gelegt („Sprechen sehr laut“). 

Zur sicheren Seite wird davon ausgegangen, dass an einem Übungstag, tags außerhalb 

der Ruhezeiten, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr anwesend sind (An-/Abfahrten mit 

dem eigenen Pkw), um die Einsatzwagen zum TÜV, zur Wartung oder zur Reparatur zu 

fahren. Es wird von insgesamt je 2 Pkw-Zu- und Abfahrten ausgegangen. In diesem Zu-

sammenhang werden 2 weitere An- und Abfahrten der Einsatzfahrzeuge in Ansatz ge-

bracht.  

Auf dem Dach des Feuerwehrhauses wird exemplarisch eine Anlage zur Absaugung der 

Abgase angesetzt. Für die Absauganlage wird eine Betriebsdauer von ca. 1 Stunde tags 

angesetzt. Davon wird eine halbe Stunde innerhalb der Ruhezeiten berücksichtigt. 

Weiterhin werden die Beurteilungspegel bei Einsätzen innerhalb der Ruhezeiten (zur siche-

ren Seite zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr) und im Nachtzeitraum aufgezeigt. Gemäß der 

Aussage der Freiwilligen Feuerwehr besteht der Einsatz versicherungstechnisch von der 

Ankunft der Kameraden mit den Pkw bis einschließlich der Wiedervorbereitung des Fahr-

zeuges auf den nächsten Einsatz nach der Rückkehr im Feuerwehrgerätehaus. Somit sind 

die Zu- und Abfahrten der Pkw der Mitglieder sowie die Abfahrten und Rückkehr der Ein-

satzfahrzeuge Inhalt des Einsatzes zur Gefahrenabwehr, gemäß Abschnitt 7.1 TA Lärm. 

Die Freiwillige Feuerwehr Dalldorf fährt im Jahr etwa 4 Einsätze. Dabei handelt es sich 

überwiegend um technische Hilfe wie Öffnen verschlossener Türen oder Wegräumen von 

Bäumen aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie um sonstige Einsätze (Sicherheitswa-

che). Einsätze im Nachtzeitraum stellen zudem eher die Ausnahme dar. 

Für den Einsatzfall im Tageszeitraum werden 15 Pkw- Zu- und Abfahrten der Einsatzkräfte 

und 2 Abfahrten der Einsatzfahrzeuge berücksichtigt. Nach dem Einsatz fahren die Kame-

raden wieder auf das Betriebsgrundstück, parken die Einsatzfahrzeuge in der Fahrzeug-

halle und verlassen anschließend mit ihren eigenen Pkw das Grundstück. Für die Betriebs-

dauer der Absauganlage wird dabei von 15 Minuten ausgegangen. 

Für einen Einsatzfall in der lautesten Nachstunde wird davon ausgegangen, dass lediglich 

die Abfahrten der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Zufahrten der Feuerwehrleute zu be-

rücksichtigen sind, da ein Einsatz in der Regel länger als 1 volle Stunde andauert und daher 

die Vorgänge bei der Rückkehr von Einsatz gegenüber der Ausfahrt nicht maßgebend sind. 

Für die Betriebsdauer der Absauganlage werden ebenfalls 15 Minuten angesetzt. 

Auf eine Darstellung der Auswirkungen der Geräuschimmissionen bei einer Verwendung 

des Martinshorns auf dem Betriebsgrundstück zum Erhalt des Wegerechts nach § 38 StVO 

[3] wird verzichtet, da die vorhandene Bebauung in einem solchen Fall nicht anders 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde 

Dalldorf, Stand 3. Juli 2024  

 Seite 11 

Proj.Nr.: 23186.00 

 

LAIRM CONSULT GmbH 3. Juli 2024 23186.00 bericht.docx  
 gedruckt: 3. Juli 2024 

betroffen wäre, als wenn auf der öffentlichen Straße ein Polizei-, Rettungs- oder Feuer-

wehrfahrzeug mit eingeschaltetem Einsatzhorn vorbeifahren würde. 

4.2. Emissionen 

Die maßgeblichen Emissionsquellen auf dem Betriebsgrundstück sind gegeben durch: 

 Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgrundstück; 

 Stellplatzgeräusche (Türenschlagen, Motorstarten, etc.); 

 Motorengeräusche der Lkw zum Betrieb der Anlagen (Hydraulik, Pumpen, etc.); 

 Kommunikationsgeräusche auf dem Übungsplatz; 

 Haustechnische Anlage. 

Alle weiteren Quellen sind gegenüber den oben genannten nicht pegelbestimmend und 

werden daher vernachlässigt. 

Für die Fahrten der Einsatzfahrzeuge und die Rangiergeräusche auf dem Grundstück wird 

ein aktueller Bericht der Hessischen Landesanstalt für Umwelt [13] herangezogen. Für ei-

nen Vorgang pro Stunde und eine Wegstrecke von 1 m wird dementsprechend von einem 

Schallleistungs-Beurteilungspegel von 63 dB(A) ausgegangen. Für Rangierfahrten wird ge-

mäß [13] ein Schallleistungspegel angesetzt, der um 5 dB(A) oberhalb des Fahrgeräusches 

von Lkw auf Betriebsgeländen liegt. 

Der Auslegung der TA Lärm entsprechend sind Kraftfahrzeugfahrten den Betriebsgeräu-

schen zuzurechnen, sobald bzw. solange sich eine Fahrzeugachse auf dem Betriebsge-

lände befindet. Demgemäß werden die Fahrstrecken zur sicheren Seite bis ca. zur Mitte 

der Straße noch der Anlage zugerechnet.  

Die Ermittlung der Geräusche durch die Pkw-Stellplätze erfolgt gemäß der aktuellen Fas-

sung der Parkplatzlärmstudie [12]. Bei der Quellenmodellierung wurde für die geplanten 

Pkw-Stellplätze das zusammengefasste Verfahren nach Abschnitt 8.2.1 verwendet. Der 

Parkplatzsuchverkehr und der Durchfahranteil zwischen den Teilflächen ist durch einen ent-

sprechenden Zuschlag erfasst. Für die Stellplatzgeräusche der Lkw wird das getrennte Ver-

fahren der Parkplatzlärmstudie herangezogen, da die Fahrstrecken gesondert berücksich-

tigt werden. 

Hinsichtlich der Kommunikationsgeräusche auf dem Übungsplatz wird für die Ausbilder von 

lautem Rufen (80 dB(A) und für die Teilnehmer von sehr lautem Sprechen (75 dB(A)) ge-

mäß der VDI-Richtlinie 3770 [18] ausgegangen.  

Eine detaillierte Planung hinsichtlich der Lage, Ausführung und Betriebszeiten der haus-

technischen Anlage ist noch nicht bekannt. Daher wird exemplarisch eine Absauganlage 

auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses berücksichtigt. Es wird ein exemplarischer 

Schallleistungspegel von 75 dB(A) für den Betrieb der Absauganlage verwendet. Bei der 

haustechnischen Anlage wird unterstellt, dass sie keine ton- und/oder impulshaltigen Ge-

räusche erzeugt (Stand der Technik). 
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Die Belastungen sind in der Anlage A 2.1 zusammengestellt. Die Schallleistungspegel sind 

in der Anlage A 2.2 aufgeführt. Dort finden sich auch die verwendeten Basis-Oktavspektren. 

Die Lage der Quellen kann dem Plan der Anlage A 1.3 entnommen werden. 

4.3. Immissionen 

4.3.1. Allgemeines zur Schallausbreitungsrechnung Gewerbe 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [19] 

auf Grundlage des in der TA Lärm [4] beschriebenen Verfahrens. Die in die Modellrechnung 

eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärmquellen und Immissionsorte 

sind aus der Anlage A 1.3 ersichtlich.  

Im Ausbreitungsmodell werden berücksichtigt: 

 Die Abschirmwirkung von vorhandenen und geplanten Gebäuden sowie Reflexionen 

an den Gebäudeseiten (Höhen nach Ortsbesichtigung [25] geschätzt); 

 Quellenhöhen gemäß Abschnitt 4.3.2; 

 Immissionsorthöhen gemäß Abschnitt 4.3.3. 

Die Geländetopographie wurde bei der Erstellung des Berechnungsmodells gemäß [20] 

entsprechend berücksichtigt.  

Die Berechnung der Dämpfungsterme erfolgte in Oktaven, die Bodendämpfung wurde ge-

mäß dem alternativen Verfahren aus Abschnitt 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 [16] ermittelt, da 

nur der A-bewertete Schalldruckpegel am Immissionsort von Interesse und der Schall kein 

reiner Ton ist.  

Die Formeln zur Berechnung der Schallausbreitung gelten für eine die Schallausbreitung 

begünstigende Wettersituation („Mitwindausbreitungssituation“). Zur Berechnung des Be-

urteilungspegels ist gemäß TA Lärm eine meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613 

Teil 2 [16] zu berücksichtigen. Diese Korrektur beinhaltet die Häufigkeit des Auftretens von 

Mitwindsituationen, so dass der Beurteilungspegel einen Langzeitmittelungspegel darstellt. 

Bei der Berechnung der Beurteilungspegel wurde zur sicheren Seite auf die Berücksichti-

gung der meteorologischen Korrektur verzichtet. 

4.3.2. Quellenmodellierung 

Die Parkvorgänge der Pkw und der Feuerwehrfahrzeuge sowie die Rangiervorgänge der 

Einsatzfahrzeuge, die Kommunikationsgeräusche und die Übungsflächen werden als Flä-

chenschallquellen berücksichtigt. Die Fahrgeräusche Einsatzfahrzeuge werden als Linien-

quellen und die Absauganlage als Punktquellen digitalisiert. Die Lage der Quellen kann der 

Anlage A 1.3 entnommen werden. 

Die Emissionshöhen betragen: 

 Pkw Parken:  0,5 m über Gelände; 



Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 5 der Gemeinde 

Dalldorf, Stand 3. Juli 2024  

 Seite 13 

Proj.Nr.: 23186.00 

 

LAIRM CONSULT GmbH 3. Juli 2024 23186.00 bericht.docx  
 gedruckt: 3. Juli 2024 

 Einsatzfahrzeuge Fahren / Rangieren: 1,0 m über Gelände; 

 Übungsfläche Feuerwehr: 1,0 m über Gelände; 

 Kommunikationsfläche Feuerwehr: 1,6 m über Gelände; 

 Absauganlage:    1,0 m über Dach. 

4.3.3. Immissionsorte 

Die Berechnungen erfolgen für die in dem Lageplan der Anlage A 1.3 verzeichneten Immis-

sionsorte. Die Immissionsorthöhen für das Erdgeschoss wurden entsprechend den Infor-

mationen aus der Ortsbesichtigung abgeschätzt. Für jedes weitere Geschoss werden je-

weils 2,8 m berücksichtigt. 

4.3.4. Beurteilungspegel 

4.3.4.1. Freiwillige Feuerwehr im Regelfall (Übungsbetrieb) 

Zur Beurteilung der Geräuschbelastungen aus Gewerbelärm des geplanten Feuerwehrge-

rätehauses erfolgte im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine Prognose der Geräu-

schimmissionen nach 3.2.1 TA Lärm (Prüfung im Regelfall) in Verbindung mit Nr. 6 TA Lärm 

für den regulären und zeitlich beschränkten Betrieb (Übungsbetrieb) der Freiwilligen Feu-

erwehr Dalldorf. Im regulären Betrieb ist eine Nachtnutzung nicht vorgesehen. 

Die Freiwillige Feuerwehr als Anlage für soziale Zwecke ist nach Nummer 1 Absatz 2 Buch-

stabe h vom Geltungsbereich der TA Lärm zwar explizit ausgeschlossen, in Ermangelung 

einer anderen geeigneten Beurteilungsgrundlage kann die TA Lärm jedoch als antizipiertes 

Sachverständigengutachten für einen orientierenden Vergleich herangezogen werden, 

ohne dass die Immissionsrichtwerte hierbei rechtlich bindende Wirkung entfalten. 

Die Ergebnisse für die Bestandsbebauung sind in der Tabelle 6 zusammengestellt. Die 

Teilpegelanalyse für den Tageszeitraum finden sich in der Anlage A 2.5. 

Tabelle 6 Beurteilungspegel aus dem regulären Betrieb der Feuerwehr ohne Einsatz 

 

Für den regulären Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr Dalldorf auf der geplanten Gemein-

bedarfsfläche kann nach der Regelfallprüfung der TA Lärm festgestellt werden, dass die 

Sp 1 2 3 4 5 6

Beurteilungspegel

tags tags tags
dB(A) dB(A) dB(A)

1 IO 01 EG WA 55 55 35
2 IO 02 EG WA 55 55 47
3 IO 02 1.OG WA 55 55 47
4 IO 03 EG WA 55 55 39
5 IO 04 EG WA 55 55 36

Übung
Ze

Nr. Gebiet

Immissions-                  
richtwertGe-           

schoss

Immissionsort

Orientierungs-
wert
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Beurteilungspegel deutlich unterhalb des geltenden Orientierungswertes / Immissionsricht-

wertes für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags liegen. 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind auf den Baugrenzen des allgemeinen Wohnge-

bietes Beurteilungspegel von bis zu 36 dB(A) tags zu erwarten. Damit wird sowohl der für 

allgemeine Wohngebiete geltende Orientierungswert als auch der gemäß TA Lärm geltende 

Immissionsrichtwert von 55 dB(A) tags deutlich unterschritten. Die Ergebnisse sind in Form 

von Rasterlärmkarten in Anlage A 2.5.4 dargestellt. 

4.3.4.2. Freiwillige Feuerwehr im Einsatzfall 

Für die Einsätze erfolgte ebenfalls eine prognostische Ermittlung der zu erwartenden Ge-

räuschimmissionen aus dem neu geplanten Feuerwehrgerätehaus, jedoch in Anlehnung an 

3.2.2 TA Lärm (Prüfung im Sonderfall), da die Durchführung von Einsätzen zur Kernaufgabe 

einer Feuerwehr gehört und die Regelfallprüfung nach Nr. 3.2.1 TA Lärm die tatsächliche 

Gesamtbelastung aufgrund der besonderer Umstände nicht hinreichend zu bewerten ver-

mag (siehe hierzu auch TA Lärm 3.2.2. b)) und auch wenn die Freiwillige Feuerwehr als 

Anlage für soziale Zwecke nach Nummer 1 Absatz 2 Buchstabe h vom Geltungsbereich der 

TA Lärm explizit ausgeschlossen ist. 

Es ist davon auszugehen, dass jedermann die beim Einsatz von Ordnungs- und Rettungs-

kräften verursachten unvermeidlichen Geräuschimmissionen im Grundsatz toleriert, weil er 

solche Einsätze für das Funktionieren der Gesellschaft, der er angehört, für unerlässlich 

hält, und er so auch für sich selbst im Notfall Sicherheit oder Rettung erwarten darf. Der 

Umstand, dass unmittelbare Nachbarn eines Feuerwehrstandortes den mit den Einsätzen 

verbundenen Geräuschimmissionen naturgemäß häufiger und in einem stärkeren Maß aus-

gesetzt sein werden bzw. im vorliegenden Fall sogar schon sind, ändert an der regelmäßi-

gen sozialen Adäquanz solcher Geräuschimmissionen grundsätzlich nichts. 

Die Ergebnisse für die Bestandsbebauung sind in der Tabelle 7 zusammengestellt. Teilpe-

gelanalysen für den Tages- und Nachtzeitraum finden sich in Anlage A 2.5. 

Tabelle 7 Beurteilungspegel aus Betrieb der Feuerwehr im Einsatzfall 

 

Im Einsatzfall der Freiwilligen Feuerwehr sind im Tageszeitraum an den Immissionsorten 

außerhalb des Plangeltungsbereiches Beurteilungspegel zu verzeichnen, die unterhalb des 

geltenden Orientierungswertes / Immissionsrichtwertes liegen. Im Nachtzeitraum wird aus-

schließlich an den nächstgelegenen Immissionsorten westlich der Hauptstraße 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 01 EG WA 55 40 55 40 33 35
2 IO 02 EG WA 55 40 55 40 46 47
3 IO 02 1.OG WA 55 40 55 40 46 48
4 IO 03 EG WA 55 40 55 40 39 41
5 IO 04 EG WA 55 40 55 40 36 38

Einsatz
Ze

Immissionsort Beurteilungspegel

Nr.
Ge-           

schoss
Gebiet

Immissions-                  
richtwert

dB(A) dB(A)

Orientierungs-
wert

dB(A)
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Beurteilungspegel oberhalb des Orientierungswertes / Immissionsrichtwertes für allge-

meine Wohngebiete von 40 dB(A) nachts errechnet. 

Innerhalb der geplanten allgemeinen Wohngebiete liegen die Beurteilungspegel unterhalb 

der für allgemeine Wohngebiete geltenden Orientierungswerte / Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm. 

4.3.5. Spitzenpegel 

Um die Einhaltung der Spitzenpegelkriterien gemäß TA Lärm [4] zu prüfen, wurden die er-

forderlichen Mindestabstände abgeschätzt, die zur Einhaltung der maximal zulässigen Spit-

zenpegel erforderlich sind. Abschirmungen wurden nicht berücksichtigt.  

Folgende maßgebende Vorgänge sind von Interesse: 

 Lauter Schrei; 

 Beschleunigte Lkw-Abfahrt bzw. -Vorbeifahrt; 

 Stellplatzlärm (Türen-/Kofferraumschließen); 

Alle weiteren Quellen haben niedrigere Schallleistungspegel und/oder sind von den Immis-

sionsorten hinreichend weit entfernt, so dass sie bzgl. der Spitzenpegel vernachlässigt wer-

den können. Die erforderlichen Mindestabstände zur Einhaltung des zulässigen Spitzenpe-

gels sind in der Tabelle 8 zusammengestellt.  

Tabelle 8: Mindestabstand zur Einhaltung der maximal zulässigen Spitzenpegel 

Vorgang 

Schall-
leis-

tungs-
pegel  

[dB(A)] 

Mindestab-
stand [m] 

WA 1) 

tags nachts  

Lauter Schrei 108 4) 5 69 5) 

Beschleunigte Lkw-Ab-
fahrt 104,5 3) 3 52 

Türen-/ Kofferraum-
schließen 99,5 2) < 1 3 

1) Zulässiger Spitzenpegel (WA): 85 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts; 
2) Gemäß Parkplatzlärmstudie [12]; 
3) Gemäß Studie Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie [14]; 
4) Gemäß VDI 3770 [18]; 
5) Keine Vorgänge nachts. 

 

Unter Berücksichtigung des Betriebs der Freiwilligen Feuerwehr ohne Einsatz sind die Ab-

stände zu allen benachbarten Nutzungen größer als die erforderlichen Mindestabstände 

zur Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm. 

Im Einsatzfall kann der Mindestabstand für Lkw-Bewegungen nicht eingehalten werden. 

Sofern es sich bei Einsätzen um die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung oder zur Abwehr eines betrieblichen Notstandes handelt, ist eine Beurteilung des 
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Spitzenpegels gemäß TA Lärm nicht zulässig. Unter Berücksichtigung der Einsätze nach 

3.2.2 TA Lärm angezeigten Sonderfallprüfung sind Überschreitungen des Spitzenpegels 

als zumutbar anzusehen. 

4.3.6. Qualität der Prognose 

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten Ansätze liegen auf der siche-

ren Seite. Hinsichtlich der Betriebszeiten und der Belastungen wurden konservative An-

sätze verwendet, so dass eine Überschreitung der im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chung ermittelten Beurteilungspegel mit einiger Sicherheit nicht zu erwarten ist. 

Angaben über die Standardabweichungen für die Quellgrößen finden sich in den Tabellen 

der Anlage A 2.2.6. Die Angabe einer Standardabweichung für die angesetzten Quellgrö-

ßen kann an dieser Stelle jedoch lediglich der Orientierung dienen und beschreibt die zu 

erwartende Streuung der Pegelwerte. 

An den nächstgelegenen, maßgebenden Immissionsorten beträgt die zu erwartende Stan-

dardabweichung etwa 2 bis 3 dB(A). 

(Anmerkung: Die angeführten Standardabweichungen dienen nur als Anhaltswerte zur Ein-

schätzung der Qualität der Prognose. Belastbare Aussagen über die statistische Pegelver-

teilung sind nur dann möglich, wenn bei der Prognose für die Belastungen und die Schall-

leistungen von Mittelwerten ausgegangen wird. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

wurden jedoch die Ansätze zur sicheren Seite hin getroffen und liegen gegenüber den Mit-

telwerten deutlich höher.) 

5. Verkehrslärm 

5.1. Verkehrsmengen 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-

lärm berechnet. Als maßgebende Quellen wird die Schienenstrecke 1150 zwischen Lauen-

burg (Elbe) und Büchen berücksichtigt: 

Die Verkehrsbelastungen für den Schienenverkehr (Zugzahlen für das Jahr 2030 sowie 

weitere Parameter der Züge und Beschaffenheit der Gleisanlagen) wurden von der Deut-

schen Bahn AG [24] zur Verfügung gestellt. 

Eine Zusammenstellung der Verkehrsbelastungen findet sich in den Anlagen A 3.2.1. 

Zur Berücksichtigung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs erfolgte eine Abschätzung der 

zu erwartenden Verkehre auf Grundlage aktueller Fachliteratur [10]. Die Ansätze sind der 

Anlage A 3.1 zu entnehmen. Im vorliegenden Fall ist durch die Entwicklung neuer Wohn-

bauflächen (ca. 13 Wohneinheiten) mit etwa 73 Kfz/24h zu rechnen.  

Im vorliegenden Fall zeigt sich, dass durch die Aufstellung des Plangeltungsbereiches nicht 

mit einer erheblichen Zunahme im öffentlichen Straßenverkehr zu rechnen ist, so dass sich 
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der B- Plan-induzierte Zusatzverkehr vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall nicht 

beurteilungsrelevant verändert.  

Der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr wird sich auf der Hauptstraße entsprechend verteilen. 

Aufgrund der niedrigen Grundbelastung und dem geringfügigen B-Plan-induzierten Zusatz-

verkehr sind Überschreitungen der geltenden Immissionsgrenzwerte auch im Prognose-

Planfall nicht zu erwarten.  

Daher ist eine detaillierte Untersuchung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs auf öffent-

lichen Straßen nicht erforderlich. 

5.2. Emissionen 

Die Schallleistungspegel für den Schienenverkehrslärm wurden gemäß dem Anhang 2 der 

16. BImSchV [11] berechnet. Die Emissionen aus dem Schienenverkehr sind in Anlage  

A 3.2.2 zusammengestellt. 

5.3. Immissionen 

5.3.1. Allgemeines 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [19] 

auf Grundlage der Rechenregeln der Anlage 2 (zu § 4) der Sechzehnten Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes [2] für den Schienenverkehrslärm. 

Für die Beurteilung werden im Ausbreitungsmodell zudem die Abschirmwirkung von vor-

handenen Gebäuden außerhalb des Plangeltungsbereiches sowie Reflexionen an den Ge-

bäudeseiten berücksichtigt. Die Berechnung der Geräuschbelastung innerhalb des Plan-

geltungsbereiches erfolgt für das maßgebende Geschoss in Form von Rasterlärmkarten 

(Anlage A 3.3). 

Die Geländetopographie wurde bei der Erstellung des Berechnungsmodells berücksichtigt.  

Die in die Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärm-

quellen sind aus der Anlage A 1.3 ersichtlich. 

5.3.2. Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslärm 

Die Ausweisung des Plangeltungsbereichs ist für den Bereich der Feuerwache als Gemein-

bedarfsfläche vorgesehen. Für die geplante Gemeinbedarfsfläche wird der Nutzung ent-

sprechend eine Schutzbedürftigkeit zugrunde gelegt, die der von Gewerbegebieten ver-

gleichbar ist. Für die übrigen Grundstücke ist eine Ausweisung als allgemeines Wohngebiet 

geplant. 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind im Bereich der Gemeinbedarfsfläche Beurtei-

lungspegel von etwa 41 dB(A) tags und von etwa 38 dB(A) nachts zu erwarten. Die Orien-

tierungswerte für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und von 55 dB(A) nachts werden so-

mit sicher eingehalten. 
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Im allgemeinen Wohngebiet werden auf den Baugrenzen Beurteilungspegel von etwa 

46 dB(A) tags und von etwa 43 dB(A) nachts erreicht. Die Orientierungswerte von 55 dB(A) 

tags und von 45 dB(A) nachts werden eingehalten. 

Aktiver Schallschutz zum Schutz des Plangeltungsbereiches vor Verkehrslärm ist im vorlie-

genden Fall aufgrund der Einhaltung der geltenden Orientierungswerte nicht erforderlich.  

Die Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz von Büro- und Wohnnutzun-

gen vor Verkehrslärm ergeben sich gemäß DIN 4109 (Januar 2018) [7], [8]. 

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-

lärmpegel gemäß DIN 4109 (Januar 2018). Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der 

Abbildung 1 für schutzbedürftige Räume und in Abbildung 2 für Räume, die überwiegend 

zum Schlafen genutzt werden. Der übliche Aufbau von Außenbauteilen, der auch dem Ge-

bäudeenergiegesetz (GEG) entspricht, weist in der Regel für die ausgewiesenen maßgeb-

lichen Außenlärmpegel einen ausreichenden passiven Schallschutz auf, so dass eine ex-

plizite Festsetzung nicht erforderlich ist. 

Aufgrund der Unterschreitung von Beurteilungspegeln aus Verkehrslärm von 45 dB(A) 

nachts sind zudem auch keine schallgedämmten Lüftungen für Schlaf- und Kinderzimmer 

erforderlich. 

Bei der Beurteilung von Außenwohnbereichen lässt sich feststellen, dass diese innerhalb 

des Plangeltungsbereiches frei angeordnet werden können. 

6. Vorschläge für Begründung und Festsetzungen 

6.1. Begründung 

a) Allgemeines 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 beabsichtigt die Gemeinde Dalldorf, die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Baugebietes für die wei-

tere wohnbauliche Entwicklung im Gemeindegebiet zu schaffen. Zudem ist die Errichtung 

eines neuen Feuerwehrgerätehauses geplant. 

Der Plangeltungsbereich befindet sich zwischen Haupt- und Bahnhofstraße sowie nördlich 

der Straße Schün-Rieden. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die Auswirkungen des geplan-

ten Vorhabens dargestellt und bewertet. Dabei wurden die Belastungen aus Gewerbelärm 

und Verkehrslärm getrennt ermittelt. 

Im Rahmen der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung anhand der Orientie-

rungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, „Schallschutz im Städtebau“. Andererseits 

kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an den Krite-

rien der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) orientieren. 
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Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen sind gemäß Ab-

schnitt 7.6 der DIN 18005 gemäß TA Lärm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 zu berechnen. 

Die Freiwillige Feuerwehr als Anlage für soziale Zwecke ist nach Nummer 1 Absatz 2 Buch-

stabe h vom Geltungsbereich der TA Lärm zwar explizit ausgeschlossen, in Ermangelung 

einer anderen geeigneten Berechnungsgrundlage wird die TA Lärm jedoch als antizipiertes 

Sachverständigengutachten herangezogenen. 

b) Gewerbelärm 

Die Geräuschbelastungen aus dem regulären Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr Dalldorf 

wurden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens durch eine Prognose der Geräuschimmissi-

onen nach 3.2.1 TA Lärm (Prüfung im Regelfall) in Verbindung mit Nr. 6 TA Lärm an den 

maßgebenden Immissionsorten außerhalb des Plangeltungsbereichs sowie für das ge-

plante allgemeine Wohngebiet innerhalb des Plangeltungsbereiches ermittelt.  

Ergänzend wurden im Tages- und Nachtzeitraum die Geräuschimmissionen des Einsatz-

falls der Freiwilligen Feuerwehr Dalldorf dargestellt. Für die Einsätze kommt in Bezug auf 

die immissionsschutzrechtliche Prüfung im vorliegenden Fall aufgrund der besonderen Um-

stände eine Sonderfallprüfung nach 3.2.2 TA Lärm in Betracht, da die prognostische Be-

rechnung nach 3.2.1 der TA Lärm allein die tatsächliche Gesamtbelastung nicht hinreichend 

zu bewerten vermag. 

Die durch den Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr Dalldorf zu erwartenden Geräuschimmis-

sionen werden unter Berücksichtigung des Standes der Technik, der zeitliche beschränkten 

Nutzung und der Optimierung von Betriebsabläufen soweit es geht, verhindert und auf ein 

Mindestmaß beschränkt. 

Für den regulären zeitlich beschränkten Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr Dalldorf konnte 

dabei nach der Regelfallprüfung der TA Lärm festgestellt werden, dass an den Immission-

sorten außerhalb des Plangeltungsbereiches die Beurteilungspegel tags unterhalb des gel-

tenden Orientierungswertes / Immissionsrichtwertes für allgemeine Wohngebiete von 

55 dB(A) tags liegen.  

Innerhalb des geplanten allgemeinen Wohngebietes im Plangeltungsbereich ergeben sich 

auf den nächstgelegenen Baugrenzen Beurteilungspegel von bis zu 36 dB(A) tags. Somit 

liegen die Beurteilungspegel deutlich unterhalb des für allgemeine Wohngebiete geltenden 

Orientierungswertes / Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) tags. 

Unter Berücksichtigung des Betriebs der Freiwilligen Feuerwehr sind die Abstände zu allen 

benachbarten Nutzungen größer als die erforderlichen Mindestabstände zur Einhaltung des 

Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm. 

Im Einsatzfall der Freiwilligen Feuerwehr sind im Tageszeitraum an den Immissionsorten 

außerhalb des Plangeltungsbereiches Beurteilungspegel zu verzeichnen, die unterhalb des 

geltenden Orientierungswertes / Immissionsrichtwertes liegen. Im Nachtzeitraum wird aus-

schließlich an den nächstgelegenen Immissionsorten westlich der Hauptstraße Beurtei-

lungspegel oberhalb des Orientierungswertes / Immissionsrichtwertes für allgemeine 

Wohngebiete von 40 dB(A) nachts errechnet. 
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Innerhalb der geplanten allgemeinen Wohngebiete liegen die Beurteilungspegel unterhalb 

der für allgemeine Wohngebiete geltenden Orientierungswerte / Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm. 

In Bezug auf die immissionsschutzrechtliche Prüfung kommt im vorliegenden aufgrund der 

besonderen Umstände eine Sonderfallprüfung nach 3.2.2 TA Lärm in Betracht, da die prog-

nostische Berechnung nach der TA Lärm die tatsächliche Gesamtbelastung aufgrund be-

sonderer Umstände nicht hinreichend zu bewerten vermag. 

Die durch den Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr Dalldorf zu erwartenden Geräuschimmis-

sionen werden unter Berücksichtigung des Standes der Technik, zeitliche beschränkte Nut-

zung und Optimierung von Betriebsabläufen soweit es geht, verhindert und auf ein Mindest-

maß beschränkt. 

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Umstände zeigt sich im Rahmen der nach 3.2.2 

TA Lärm angezeigten Sonderfallprüfung, dass auch bei Einsätzen der Freiwilligen Feuer-

wehr Dalldorf, die nicht zwingend unter die Ausnahmeregelung für Notsituationen nach 7.1 

TA Lärm fallen, die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 der TA Lärm keinen Grenzwert-

charakter darstellen und die Überschreitungen als zumutbar anzusehen sind. 

Sofern es sich bei Einsätzen um die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung oder zur Abwehr eines betrieblichen Notstandes handelt, ist eine Beurteilung des 

Spitzenpegels gemäß TA Lärm nicht zulässig. Unter Berücksichtigung der Einsätze nach 

3.2.2 TA Lärm angezeigten Sonderfallprüfung sind Überschreitungen des Spitzenpegels 

als zumutbar anzusehen. 

c) Verkehrslärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-

lärm berechnet. Dabei wurden der Schienenverkehrslärm der DB-Strecke 1150 zwischen 

Dalldorf und Büchen berücksichtigt. 

Die Verkehrsbelastungen für den Schienenverkehr wurden von der Deutschen Bahn AG 

zur Verfügung gestellt.  

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt auf Grundlage der Rechenregeln der Anlage 

2 der 16. BImSchV für den Schienenverkehrslärm. 

Im vorliegenden Fall ist der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr nicht beurteilungsrelevant, da 

aufgrund der bereits vorliegenden Belastung auf den umliegenden Straßenabschnitten 

nicht mit einer erheblichen Zunahme im öffentlichen Straßenverkehr zu rechnen ist. 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind im Bereich der Gemeinbedarfsfläche bei freier 

Schallausbreitung Beurteilungspegel aus Verkehrslärm von etwa 46 dB(A) tags und von 

etwa 43 dB(A) nachts zu erwarten. Dabei werden die Beurteilungspegel maßgeblich durch 

den Straßenverkehrslärm bestimmt. Die Orientierungswerte für Gewerbegebiete von 

65 dB(A) tags und von 55 dB(A) nachts werden somit eingehalten.  

Im allgemeinen Wohngebiet werden auf den Baugrenzen Beurteilungspegel von etwa 

46 dB(A) tags und von etwa 43 dB(A) nachts erreicht. Die Orientierungswerte von 55 dB(A) 

tags und von 45 dB(A) nachts werden eingehalten. 
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Aktiver Schallschutz zum Schutz des Plangeltungsbereiches vor Verkehrslärm ist im vorlie-

genden Fall aufgrund der Einhaltung der geltenden Orientierungswerte nicht erforderlich.  

Gemäß DIN 4109 (Januar 2018) ergeben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz 

zum Schutz der schutzbedürftigen Nutzungen vor von außen eindringenden Geräuschen. 

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-

lärmpegel gemäß DIN 4109. 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der Abbildung 1 für schutzbedürftige Räume 

und in Abbildung 2 für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. Der übliche 

Aufbau von Außenbauteilen, der auch dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) entspricht, weist 

in der Regel für die ausgewiesenen maßgeblichen Außenlärmpegel einen ausreichenden 

passiven Schallschutz auf, so dass eine explizite Festsetzung nicht erforderlich ist. 

Aufgrund der Unterschreitung von Beurteilungspegeln aus Verkehrslärm von 45 dB(A) 

nachts sind zudem auch keine schallgedämmten Lüftungen für Schlaf- und Kinderzimmer 

erforderlich. 

Bei der Beurteilung von Außenwohnbereichen lässt sich feststellen, dass diese innerhalb 

des Plangeltungsbereiches frei angeordnet werden können. 
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Abbildung 1: maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume 
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Abbildung 2: maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die überwiegend zum Schlafen ge-

nutzt werden 
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6.2. Festsetzungen 

Zum Schutz des Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde Dalldorf 

sind keine Festsetzungen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich. 

Bargteheide, den 3. Juli 2024 

erstellt durch:  geprüft durch: 

gez. gez. 

Dipl.-Ing. (FH) Bianca Berghofer Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt  

Projektingenieurin Geschäftsführender Gesellschafter 
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A 1 Lagepläne 

A 1.1 Bebauungsplan gemäß [21] 

 

A 1.2 Funktionskonzept gemäß [21] 
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A 1.3 Übersichtsplan, Maßstab 1:1.500 
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A 2 Gewerbelärm 

A 2.1 Belastungen 

Das Verkehrsaufkommen im Plangebiet ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2: ........Anzahl der Stellplätze; 

Spalte 3: ........Anteil an Gesamtzahl; 

Spalten 6-9: ...Beurteilungszeiträume wie folgt: 

Tr1: ... außerhalb der Ruhezeiten tags (7 bis 20 Uhr) 

Tr2 : .. in den Ruhezeiten tags (6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr); 

Tr3: ... gesamte Nacht (22 bis 6 Uhr) (für die Beurteilung des Gewerbelärms 

gemäß TA Lärm nicht maßgebend); 

Tr4: ... lauteste Stunde nachts (zwischen 22 und 6 Uhr); 

 

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

1 mazu zu 2
2 maab ab 2
3 lkfzu1 zu 2
4 lkfab1 ab 2

5 pkzuü zu 15
6 pkabü ab 15
7 lkfzuü zu 1
8 lkfabü ab 1
9 lkfzuü1 zu 1

10 lkfabü1 ab 1

11 pkzue zu 15 15 15
12 pkabe ab 15 15
13 lkfzu2e zu 2 2
14 lkfab2e ab 2 2 2

Feuerwehr

Allgemeiner Verkehr (TÜV usw.)

Anzahl Fahrzeuge

1

Ze Teilverkehr

Stellplätze

Kürzel
Anzahl Anteil

tags nachts
Rich-
tung

Kfz /
13 h

Kfz /
3 h

Kfz /
8 h

Kfz /
1 h

Übungsbetrieb

Stellplätze 20 100 %

Einsatzfahrzeuge
Übungs-
fläche

100 %

Einsatzfahrzeuge 100 %

Einsatzfahrten

Stellplätze 20

Mitarbeiter 100 %

Einsatzfahrzeuge 100 %

100 %

Einsatzfahrzeuge 100 %
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Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalten 6-9: ... Beurteilungszeiträume wie folgt: 

Tr1: ... außerhalb der Ruhezeiten tags (7 bis 20 Uhr) 

Tr2 : .. in den Ruhezeiten tags (6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr); 

Tr3: ... gesamte Nacht (22 bis 6 Uhr) (für die Beurteilung des Gewerbelärms 

gemäß TA Lärm nicht maßgebend); 

Tr4: ... lauteste Stunde nachts (zwischen 22 und 6 Uhr); 

 

A 2.2 Basisschallleistungen der einzelnen Quellen 

A 2.2.1 Lkw-Verkehre 

Für die Lkw-Fahrten auf Betriebsgeländen wird ein aktueller Bericht der Hessischen Lan-

desanstalt für Umwelt [14] herangezogen. Für einen Vorgang pro Stunde und eine Weg-

strecke von 1 Meter wird der Studie entsprechend von einem Schallleistungsbeurteilungs-

pegel von 63 dB(A) ausgegangen. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 1 ......... Bezeichnung der Lärmquellen; 

Spalte 2 ......... siehe Lageplan in Anlage A 1.3 zur Anordnung der einzelnen Fahrstrecken 

auf dem Betriebsgelände; 

Spalte 3 ......... Schallleistungspegel je Wegelement von 1 m;  

Spalte 4 ......... Zuschläge für Rangierfahrten; 

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

1 ausb 100% 5 min 5 min
2 teiln 100% 1,0 h 1,0 h

3 moto 100% 0,5 h 0,5 h
4 lt 100% 1,0 h 1,0  h
5 lte 100% 0,25  h 0,25  h

Vorgang

Kfz /
8 h

Kfz /
1 h

tags nachts

Laufender Motor am Einsatzfahrzeug

Zurufe Ausbilder
Kommunikation Teilnehmer

Kürzel

Vorgangsdauer

Sonstiges

Anteil

Absauganlage Einsatz

Kfz /
13 h

Kfz /
3 h

Feuerwehr
Kommunikationsgeräusche Übungen

Absauganlage Übung

Ze

1

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LW 0 DRang. Länge Dh g DStg DStrO LW ,r,1

dB(A) dB(A) %

1 lk1 Lkw-Zufahrt 63,0 5,0 24 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8

2 lk2 Lkw-Abfahrt 63,0 0,0 24 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8

Kürzel Fahrwegsbezeichnung
mittlere Schallleistungspegel (ein Vorgang pro Stunde)

m dB(A)

Ze
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Spalte 5 .........Längen der Fahrstrecke; 

Spalte 6 .........Höhendifferenzen im jeweiligen Abschnitt; 

Spalte 7 .........Längsneigung des Fahrweges (Steigungen und Gefälle gleich behandelt); 

Spalte 8 .........Korrekturen für Steigungen und Gefälle; 

Spalte 9 .........Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen (hier nicht erforderlich); 

Spalte 10 .......Schallleistungspegel für eine Fahrt pro Stunde; 

 

A 2.2.2 Parkvorgänge 

Neben den Fahrbewegungen sind im Bereich der Stellplatzanlagen zusätzlich die Geräu-

sche aus den Parkvorgängen (Ein- und Ausparken, Türenschlagen etc.), dem Parkplatz-

suchverkehr und dem Durchfahrtsanteil zu berücksichtigen. Es finden die Ansätze der Park-

platzlärmstudie [12] Verwendung. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 3 .........Ausgangsschallleistungen für eine Bewegung pro Stunde (siehe Abschnitt 

8.2 der Parkplatzlärmstudie); 

Spalte 4 .........Zuschläge für unterschiedliche Parkplatztypen nach Tabelle 34 der Park-

platzlärmstudie; 

Spalte 5 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche (Türenklappen), ebenfalls 

nach Tabelle 34 der Parkplatzlärmstudie; 

Spalte 6 .........Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen gemäß Parkplatzlärm-

studie (bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Parkplatzlärm-

studie sowie bei Parkplätzen an Einkaufszentren nicht erforderlich); 

Spalte 7 .........Zuschläge für den Schallanteil der durchfahrenden Fahrzeuge gemäß Park-

platzlärmstudie, bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Park-

platzlärmstudie nicht erforderlich; 

Spalte 8 .........mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

 

 

 

Sp 1 3 4 5 6 7 8

LW 0 KPA KI KStrO KD LW ,r,1

1 park 63,0 0 4 1,0 2,6 70,6

2 parklkw 63,0 14 3 0,0 0,0 80,0

2

Pkw-Stellplätze Feuerwehr (20 Stpl., 
zusammengef. Verfahren)
Lkw-Stellplätze

Ze Kürzel Quelle

mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)
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A 2.2.3 Kommunikationsgeräusche 

Für die Kommunikationsgeräusche werden die Ansätze der VDI 3770 [18] verwendet. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 3 ......... Ausgangsschallleistungen; 

Spalte 4 ......... Zuschläge für die Impulshaltigkeit und Informationshaltigkeit; 

Spalte 5 ......... Einwirkzeiten; 

Spalte 6 ......... Schallleistungs-Beurteilungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

 

A 2.2.4 Technik 

Für die haustechnische Anlage (Absauganlage) wurde ein Schallleistungspegel angesetzt, 

der von Anlagen, die dem Stand der Technik entsprechen, problemlos eingehalten werden 

kann. Die folgende Tabelle zeigt die Eingangsdaten. 

Bei allen haustechnischen Anlagen wird unterstellt, dass sie keine ton- und / oder impuls-

haltigen Geräusche erzeugen sowie keine tieffrequenten Geräuschanteile aufweisen 

(Stand der Technik). 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 3 ......... Ausgangsschallleistungen; 

Spalte 4 ......... Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 5 ......... Einwirkzeiten für einen Vorgang; 

Spalte 6 ......... Schallleistungs-Beurteilungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

 

 

 

 

Sp 1 3 4 5 6

LwA KI TE LW ,r,1

min. dB(A)

1 kom1 Ausbilder (Rufen normal) 80,0 0,0 60 80,0

2 kom2 Teilnehmer (Sprechen gehoben) 81,0 0,0 60 81,0

mittlere 
Schallleistungspegel

(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

Vorgang

1 Person anwesend

8 Personen anwesend

2

Ze Kürzel

Sp 1 3 4 5 6

LW 0 KI TE LW ,r,1

min. dB(A)

1 ht1 75,0 0 60 75,0Absauganlage

Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

Ze Kürzel Vorgang

2
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A 2.2.5 Oktavspektren Schallleistungspegel 

In der folgenden Übersicht sind die verwendeten Basis-Oktavspektren angegeben, die bei 

der Schallausbreitungsberechnung verwendet wurden. Grundlage bilden typische Oktav-

spektren aus aktuellen Regelwerken (DIN EN 717-1 [17], Tankstellenlärmstudie [15] und 

Herstellerangaben). 

 

 

A 2.2.6 Abschätzung der Standardabweichungen 

Im Folgenden werden die Standardabweichungen σ der Quellen abgeschätzt. Für jede 

Quelle sind verschiedene Fehler wie z.B. in den Belastungsansätzen (Verkehrszahlen), den 

Schallleistungspegeln, der Quellenmodellierung, der angenommenen Fahrwegslängen und 

Geschwindigkeiten und damit der Einwirkzeiten etc. zu berücksichtigen. Sofern die Ein-

zelfehler statistisch voneinander unabhängig sind, kann der Gesamtfehler als Wurzel aus 

der Summe der Quadrate der Einzelstandardabweichungen berechnet werden. 

Folgende Annahmen werden für die Einzelfehler getroffen: 

 

 

 

 

 

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

1 alltief
Quellen allgemein, eher tiefenlastig 
(DIN EN 717-1, Spektrum Nr. 2 )

-18 -14 -10 -7 -4 -6 -11

2 lkfahrt Lkw-Fahrt, mittlere Drehzahl 
(1500 min-1)

-24,0 -14,0 -12,0 -7,0 -4,0 -5,0 -12,0 -17,0

3 parkpr
Parken an P+R-Anlagen, 
arithm. Mittel

-14,0 -12,0 -15,0 -9,0 -6,0 -6,0 -8,0 -14,0

4 allhoch
Quellen allgemein, eher 
höhenlastig 
(DIN EN 717-1, Spektrum Nr. 1)

0 -32 -22 -15 -9 -6 -5 -5 0

1

Ze Vorgang
relativer Schallpegel (auf 0 dB(A) normiert)

dB(A)

+ s - s sMittel

dB(A) dB(A) dB(A)
Basisschallleistung LW0, Lkw-Fahrt — 3,0 3,0 3,0

Basisschallleistung Feuerwehr-Geräteeinsatz — 3,0 3,0 3,0
— 3,0 3,0 3,0

Basisschallleistung Haustechnik — 3,0 3,0 3,0
Parkvorgang (inkl. Zuschläge) — 3,0 3,0 3,0
Fahrweglänge l

^
± 10 % 0,4 0,5 0,4

Geschwindigkeit v ± 33 % 1,2 1,7 1,5
Dauer Feuerwehr-Übung T ± 33 % 1,2 1,7 1,5
Betriebsdauer der Haustechnik T ± 10 % 0,4 0,5 0,4
Dauer/Anzahl der Vorgänge ± 20 % 0,8 1,0 0,9

Eingangsgröße
rel. 

Fehler

Basisschallleistung Parkvorgang
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Für die mittleren Gesamtstandardabweichungen ergibt sich damit: 

 

 

A 2.3 Schallleistungspegel für die Quellbereiche 

 

Sp 2 3 4 5 6 7 8

sLW0 sl^ sv sT sLW,r,1 sAnzahl sLWA

1 lf Lkw-Fahrt 3,0 0,4 1,5 — 3,4 0,9 3,5
Pkw-Stellplatz
2 stpl Stellplatz 3,0 — — — 3,0 0,9 3,1

Haustechnik
3 hht Haustechnik 3,0 — — 0,4 3,0 — 3,0

Feuerwehr-Geräteeinsatz/Übung
4 ger Geräteeinsatz/Übung 3,0 — — 1,5 3,4 — 3,4
5 kom Kommunikation 3,0 — — — 3,0 — 3,0

Fahrwege Lkw (bezogen auf eine Bewegung)

Gesamt

dB(A)

1

Ze Vorgang
Einzelstandardabweichung

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sLW ,r

P LW ,r,1

% Tr1 Tr2 Tr4 dB(A)

1 pkzuü 100 15 park 70,6 70,3 70,3

2 pkabü 100 15 park 70,6 76,3 70,3

3 mazu 100 2 park 70,6 61,6 61,6

4 maab 100 2 park 70,6 61,6 61,6
5 77,5 73,9 3,1

6 lkfzu1 100 2 lk1 81,8 72,8 72,8

7 lkfzuü 100 1 lk1 81,8 75,8 69,8

8 lkfzuü1 100 1 lk1 81,8 75,8 69,8
9 79,8 75,8 3,5

10 lkfzu1 100 2 lk2 76,8 67,8 67,8

11 lkfzuü 100 1 lk2 76,8 70,8 64,8

12 lkfzuü1 100 1 lk2 76,8 70,8 64,8
13 74,8 70,8 3,5

14 lkfzuü1 100 1 parklkw 80,0 74,0 68,0
15 lkfabü1 100 1 parklkw 80,0 68,0 68,0
16 75,0 71,0 3,4

17 ausb 100 5 min 5 min kom1 80,0 64,1 60,2
18 teiln 100 1,0 h 1,0  h kom2 81,0 76,0 72,0
19 76,3 72,3 3,0

20 lt 100 0,5 h 0,5 h ht1 75,0 66,9 63,0
21 66,9 63,0 3,0

dB(A)
n

Anzahl LW ,Basis t          
mRZ

t          
oRZ

Fahrweg Löschfahrzeuge
stpl

ff1

ff1

t
Kürzel

dB(A)

Übungsbetrieb

stpl

Pkw-Stellplätze

Ze Quelle

Vorgänge Emissionen

Kürzel

LW ,r

Haustechnik

hat
hat

ff2

ff2

kom

kom

feuer

feuer

Übungsflächen
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Anmerkungen zur Tabelle: 

Spalte 1 .........Bezeichnung der einzelnen Lärmquellen; 

Spalte 2 .........Bezeichnung des Einzelvorganges in Anlage A 2.1; 

Spalte 3 .........Anteil der Einzelvorgänge, der im jeweiligen Bereich auftritt;  

Spalten 4 - 6 ..Siehe Erläuterungen zu Spalte 3 in Anlage A 2.1; der Beurteilungszeitraum 

nachts umfasst eine Stunde (Tr4). 

Anmerkung: Alle Werte in den Spalten 4 bis 6 wurden auf eine ganze Zahl 

von Vorgängen mathematisch gerundet. Dadurch bedingt sind geringfügige 

Abweichungen von der Gesamtsumme nach Anlage A 2.1 möglich, die je-

doch keinen Einfluss auf die Genauigkeit der schalltechnischen Berechnun-

gen haben. 

Spalten 7 - 8 ..Basisschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde, nach Anlage A 2.2; 

Spalten 9 - 11 Schallleistungs-Beurteilungspegel tags (t) und nachts (n) inklusive der Zeit-

beurteilung und mit allen nach TA Lärm gegebenenfalls erforderlichen Zu-

schlägen (mit/ohne Ruhezeitenzuschlag (mRZ/oRZ)); 

Spalte 12 .......Standardabweichung des Schallleistungspegels (Anmerkung: Die Angabe 

einer Standardabweichung für die angesetzten Schallleistungspegel soll der 

Orientierung dienen und beschreibt die zu erwartende Streuung der Pegel-

werte.) 

 

 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sLW ,r

P LW ,r,1

% Tr1 Tr2 Tr4 dB(A)

1 pkzue 100 15 15 park 70,6 76,3 70,3 82,4
2 pkabe 100 15 park 70,6 76,3 70,3
3 79,3 73,3 82,4 3,1

4 lkfzu2e 100 2 lk1 81,8 78,8 72,8
5 78,8 72,8 3,5

6 lkfab2e 100 2 2 lk2 76,8 73,8 67,8 79,8
7 73,8 67,8 79,8 3,5

8 lte 100 0,25 h 0,25 h ht1 75,0 62,9 56,9 69,0
9 62,9 56,9 69,0 3,0

Haustechnik

hat
hat

Fahrweg Löschfahrzeuge

ff2
ff2

Pkw-Stellplätze

stpl

stpl

ff1
ff1

dB(A)t
Kürzel

dB(A)

Einsatz

Ze Quelle

Vorgänge Emissionen LW ,r

Kürzel

Anzahl LW ,Basis t          
mRZ

t          
oRZ

n
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A 2.4 Zusammenfassung der Schallleistungs-Beurteilungspe-
gel 

Zum Abschluss der Beschreibung des Emissionsmodells fasst die Tabelle die Schallleis-

tungs-Beurteilungspegel für alle Einzelquellen zusammen. 

 

 

A 2.5 Beurteilungspegel aus Gewerbelärm 

A 2.5.1 Regulärer Betrieb, Teilpegelanalyse tags 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sp 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung Kürzel Kürzel
1 Lüftungsanlage hat alltief 66,9 63,0
2 Lkw-Zufahrt ff1 lkfahrt 79,8 75,8
3 Lkw-Abfahrt ff2 lkfahrt 74,8 70,8
4 Stellplatz stpl parkpr 77,5 73,9
5 Übungsfläche feuer alltief 75,0 71,0
6 Kommunikation kom allhoch 76,3 72,3
7 Lüftungsanlage hat alltief 62,9 56,9 69,0
8 Lkw-Zufahrt ff1 lkfahrt 78,8 72,8
9 Lkw-Abfahrt ff2 lkfahrt 73,8 67,8 79,8

10 Stellplatz stpl parkpr 79,3 73,3 82,4

Feuerwehr-
Einsatz

nachts

dB(A)

1

Feuerwehr-
Übungsbetrieb

Lärmquelle

Schallleistungs-
Beurteilungspegel

Ze

Gruppe

Basis- 
Oktav- 

Spektrum
tags 
mRZ

tags 
oRZ

Sp 1 2 3 4 5 6 7

IO 01 IO 02 IO 02 IO 03 IO 04
Bezeichnung Kürzel EG EG 1.OG EG EG

1 Lüftungsanlage hat 21,7 22,0 23,3 18,3 17,9
2 Lkw-Zufahrt ff1 30,5 42,7 43,1 32,9 30,8
3 Lkw-Abfahrt ff2 25,8 35,8 37,0 27,3 25,3
4 Stellplatz stpl 27,7 41,4 41,8 35,6 32,1
5 Übungsfläche feuer 26,9 35,3 36,5 27,6 25,9
6 Kommunikation kom 28,0 36,9 37,7 28,8 26,9
7 35 47 47 39 36

Lärmquelle

Übung

Summe Planfall

Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)
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A 2.5.2 Einsatzfall, Teilpegelanalyse tags 

 

 

A 2.5.3 Einsatzfall, Teilpegelanalyse nachts 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7

IO 01 IO 02 IO 02 IO 03 IO 04
Bezeichnung Kürzel EG EG 1.OG EG EG

1 Lüftungsanlage hat 17,7 18,0 19,3 14,3 13,9
2 Lkw-Zufahrt ff1 29,5 41,7 42,1 31,9 29,8
3 Lkw-Abfahrt ff2 24,8 34,8 36,0 26,3 24,3
4 Stellplatz stpl 29,5 43,2 43,6 37,4 33,9
5 33 46 46 39 36Summe Planfall

Lärmquelle

Einsatz

Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)

Sp 1 2 3 4 5 6 7

IO 01 IO 02 IO 02 IO 03 IO 04
Bezeichnung Kürzel EG EG 1.OG EG EG

1 Lüftungsanlage hat 23,8 24,1 25,4 20,4 20,0
2 Lkw-Zufahrt ff1 -49,3 -37,1 -36,7 -46,9 -49,0
3 Lkw-Abfahrt ff2 30,8 40,8 42,0 32,3 30,3
4 Stellplatz stpl 32,6 46,3 46,7 40,5 37,0
5 35 47 48 41 38

Lärmquelle

Einsatz

Summe Planfall

Teilbeurteilungspegel nachts in dB(A)
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A 2.5.4 Regulärer Betrieb, Rasterlärmkarte tags, Maßstab 1:1.000 

 

 

 

Hauptstra
ße

S
ch

ün
-R

ie
de

n

P
la

n
g

e
ltu

n
g

sb
e

re
ic

h
B

e
b

a
u
u

n
g
sp

la
n
 N

r.
 5

G
e

m
e
in

b
e

d
a

rf
s-

flä
ch

e

W
A

W
A

W
A

 <
  

3
5
.0

 d
B

 >
  

3
5
.0

 d
B

 >
  

4
0
.0

 d
B

 >
  

4
5
.0

 d
B



Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 5 der Ge-

meinde Dalldorf, Stand 3. Juli 2024  

 XV 

Proj.Nr.: 23186.00 

 

LAIRM CONSULT GmbH 3. Juli 2024 23186.00 bericht.docx  
 gedruckt: 3. Juli 2024 

A 2.5.5 Einsatzfall, Rasterlärmkarte tags, Maßstab 1:1.000 
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A 2.5.6 Einsatzfall, Rasterlärmkarte nachts, Maßstab 1:1.000 
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A 3 Verkehrslärm 

A 3.1 B-Plan-induzierter Zusatzverkehr 

 

 

 

  

Sp 1 2

Bebauung

Anzahl der 
Wohn-

einheiten 
(WE)

1
allgemeines 
Wohngebiet

13 2-3,0 3 3,5-4,0 4,0 20% 0,2 30-70% 0,7 1,2-1,5 1,5 60

Ze

Abschätzung der Verkehrserzeugung gemäß Programm Ver_Bau

Einwohner (E) 
pro WE

Wege
pro E

und Tag

Anteil der 
Einwohner-wege 

außerhalb des 
Gebietes

Anteil am 
motorisierten 

induvidual 
Verkehr

Pkw-
Besetzungs-

grad

Verkehrs-
erzeugung 

pro Tag 
(DTV)

83 4 5 6 7

Sp 1 2

Anteil Besucher-
verkehr

Wege/ 
Werktag 
Besucher

1 15% 23 60-80% 80% 1,5-2,0 1,5 13

5

Ze

Abschätzung der Verkehrserzeugung gemäß Programm Ver_Bau
Anteil am 

motorisierten 
induvidual 

Pkw-
Besetzungs-

grad

Verkehrs-
erzeugung 

pro Tag 

3 4

Gesamtverkehrsaufkommen
Sp 1 2

Verkehrsauf-
kommen pro Tag

Planung

1 Einwohnerverkehr 60

2 Besucherverkehr 13
3 Summe 73

Ze



XVIII 

Proj.Nr.: 23186.00 

Anlage: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 5 der Ge-

meinde Dalldorf, Stand 3. Juli 2024 

 

23186.00 bericht.docx 3. Juli 2024 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 3. Juli 2024 

A 3.2 Schienenverkehrslärm 

A 3.2.1 Verkehrsbelastung 

 

 

 

 

Strecke 1712

Zugart Anzahl Anzahl v_max_Zug

Traktion Tag Nacht km/h
Fahrzeug-

kategorie
Anzahl

Fahrzeug-

kategorie
Anzahl

Grundlast 2 2 100 8-A4 1 10-Z5 10

RB/RE-V 31 5 140 6-A6 2
33 7 Summe beider Richtungen

Die nachfolgend genannte zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit (VzG) ist anzusetzen, 

wenn sie kleiner als die Zuggeschwindigkeit ist.

von km bis km km/h 

127,0 129,8 120
129,8 130,8 80

Erläuterungen und Legende

1. Geschwindigkeiten:
    v_max_Zug: bauartbedingte Zughöchstgeschwindigkeit

    VzG: Streckenhöchstgeschwindigkeit aus dem Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
    Bei der schalltechnischen Berechnung ist das Minimum aus v_max_Zug und VzG zu verwenden.

2. Zusammensetzung der Fahrzeugkategoriebezeichung:

3. Infrastruktureigenschaften 

    Für Brücken, Bahnübergänge und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden Zuschläge zu berücksichtigen.

4. Zugarten: GZ = Güterzug
RV, RE, RB = Regionalzug

S = Elektrotriebzug der S-Bahn …
IC = Intercityzug (auch Railjet)
ICE, TGV = Elektrotriebzug des HGV

NZ = Nachtreisezug
AZ = Saison- oder Ausflugszug
D = sonstiger Fernreisezug, auch Dritte
LR, LICE = Leerreisezug

5. Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok
 - V = Bespannung mit Diesellok

6. Grundlast: 
    Auf die in der  Prognose 2030 ermittelten SGV -Zugzahlen hat das BMVI eine Grundlast aufgeschlagen,

    mit der Lokfahrten, Mess-, Baustellen-, Schadwagen usw. abgebildet werden.

Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband
Holm-Seppensen bis Suerhop

von km 127,0 bis km 130,7

    Bei Streckenneu- und Ausbauprojekten sind die Vorgaben des Projektes in Abstimmung mit der Projektleitung zu

    Im Bereich von Personenbahnhöfen (innerhalb der Einfahrsignale) und von Haltepunkten bzw. Haltestellen
    (Bahnsteiglänge zuzüglich auf jeder Seite 100 m) ist die zulässige Geschwindigkeit der freien Strecke, mindestens
    aber 70 km/h anzusetzen. Mit vFz = 70 km/h werden die in Bahnhöfen und an Haltepunkten bzw. in Haltestellen-
    bereichen anfallenden Geräusche, die z. B. durch das Türenschließen oder beim Überfahren von Weichen und/oder

    beim Bremsen und Anfahren entstehen, berücksichtigt.

    Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Beiblatt 1 -Achszahl
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A 3.2.2 Emissionspegel 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalten 1-2: ...Streckenabschnitt; 

Spalten 3-4: ...Anzahl der Züge; 

Spalten 5-6: ...A-bewerteter Gesamtpegel der längenbezogenen Schallleistung; 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6

tags nachts

1 1712 sch01 33 7 77,5 75,4

nachts

Strecke 1712 Abschnitt Holm-Seppensen - Suerhop

Ze
Streckenabschnitt

Prognose-Nullfall und Prognose-
Planfall

Anzahl
Schallleistungs-

pegel
Lw'

Strecke Kürzel tags
dB(A)
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A 3.3 Beurteilungspegel aus Verkehrslärm 

A 3.3.1 Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm, tags, Aufpunkthöhe 
5,3 m, Maßstab 1:1.000 
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A 3.3.2 Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm, nachts, Aufpunkt-
höhe 5,3 m, Maßstab 1:1.000 
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